
Brückenjob
Arbeitsgelegenheit mit

Mehraufwandsentschädigung

Ein Projekt nach § 16d SGB II zur Förderung
erwerbsfähiger LeistungsberechtigterDürener Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH©

Ihr Ansprechpartner
bei der DGA ist:

Herr
Hans-Joachim Lintermann
hajo.lintermann@dga-dueren.de
Telefon: 02421 / 990 99 111

Wir sind für Sie da!

Ein Projekt zur Wiedereingliederung
langzeitarbeitsloser Menschen in den

beruflichen Alltag

Einsatzmöglichkeiten z.B. als:
• Hausmeisterhilfe
• Hauswirtschaftshilfe
• Bürohilfe
• Betreuungshilfe
• usw.

Mehr Informationen zur DGA finden Sie auf:

www.dga-dueren.de
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Dürener Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH



BRÜCKENJOB
Mögliche Fragen:

Wo ist ein Brückenjob möglich?
Ausschließlich in gemeinnützigen Einrich‐
tungen.

Was benötigen Sie zur Beantragung?
Eine Satzung und eine Freistellungsbe‐
scheinigung vom Finanzamt.

Wer beantragt die Stellen?
Das machen wir, die DGA.

Entscheiden Sie mit, wer eingesetzt wird?
Nach einem Vorstellungstermin erfolgt
eine gemeinsame Entscheidung.

Wie lange dauert ein Brückenjob?
6, 9 oder 12 Monate.

Kann der Brückenjob vorzeitig beendet
werden?
Ja, nach Rücksprache.

Fallen für die Einsatzstelle Kosten an?
Nein, das Angebot ist kostenlos.

Welche Anforderungen gibt es an die
Tätigkeiten?
• Zusätzlichkeit.
• Öffentliches Interesse.
• Wettbewerbsneutralität.

Welche Verwaltungsarbeiten muss die
Einsatzstelle erbringen?
• Rückmeldung, ob der Start erfolgt ist.
• Monatliche Zusendung des

Stundenzettels.
• Beurteilungsbogen vor Projektende.

Ablauf

Die DGA führt Erstgespräche mit
potenziellen Teilnehmer*innen.

Wir informieren Sie. Im Anschluss
vereinbaren Sie ein Vorstellungs‐
gespräch mit dem Teilnehmenden.

Bei positivem Verlauf, erfolgen der
Stellenantrag durch die DGA und
die Zuweisung durch die job-com.

Der Brückenjob startet ca. 2-5
Wochen später.

Dann kann’s losgehen!

Arbeitsgelegenheiten nach §16d SGB II
im Auftrag der job-com des Kreises Düren


